
Textliche Festsetzungen
Für das gesamte Plangebiet gilt:

Für das Gewerbegebiet gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung von 2017.

Besondere Regelungen zur Zulässigkeit von Nutzungen
im Gewerbegebiet
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO)

Gemäß § 1 Abs. 5 i. V. m. § 1 Abs. 9 BauNVO sind
Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten
Sortimenten gemäß der Sortimentsliste der Fortschreibung des
Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Hagen von 2015 nicht
zulässig.

Liste der für Hagen nahversorgungsrelevanten Sortimente:

- Nahrungs- und Genussmittel
- Reformwaren
- Drogerieartikel (Körperpflege, Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel)
- Pharmazeutische Artikel, Arzneimittel
- Schnittblumen, kleinere Pflanzen
- Zeitungen und Zeitschriften
- Tiernahrung

Liste der für Hagen zentrenrelevanten Sortimente (abschließend):

- Antiquitäten, Antiquariate
- Akustische Artikel (Hörgeräte und Zubehör
- Baby- / Kleinkinderartikel (ohne Kinderwagen)
- Bastelbedarf
- Bekleidung, Wäsche und sonstige Textilien
- Bettwäsche
- Bilder, Bilderrahmen
- Briefmarken und vergleichbare Hobbies
- Bücher
- Bürobedarf
- Campingartikel (ohne Campingmöbel, Großzelte, Campingmobile)
- Computer und Kommunikationselektronik (einschließlich Zubehör)
- Edelmetallwaren
- Elektrohaushaltsgeräte (nur Kleingeräte)
- Fotoartikel, Video
- Sport- und Freizeitartikel (außer Campingmöbel und

Sportgroßgeräte)
- Geschenkartikel, Glaswaren
- Handarbeitsbedarf
- Haus- und Heimtextilien (u.a. Stoffe, Kurzwaren)
- Hausrat
- Keramik
- Koch-, Brat-, Tafelgeschirre
- Koffer und Taschen
- Kunstgegenstände, kunstgewerbliche Erzeugnisse
- Lederwaren
- Medizinische und orthopädische Artikel (ohne pharmazeutische

Artikel und Arzneimittel)
- Musikalien, Münzen, Noten
- Optische Artikel (u.a. Sehhilfen, Ferngläser, Kontaktlinsen)
- Orientteppiche
- Papier- und Schreibwaren
- Parfümerie- und Kosmetikartikel
- Porzellan
- Schuhe
- Schmuck
- Speichermedien
- Spielwaren
- sonstiges Einrichtungszubehör
- Telekommunikationsgeräte
- Ton- und Bildträger
- Telekommunikationsgeräte
- Teppiche (keine Auslegware)
- Uhren
- Unterhaltungselektronik

Folgende Unterarten von Vergnügungsstätten, die gemäß § 8 Abs. 3
BauNVO ausnahmsweise zugelassen werden können, werden gemäß §
1 Abs. 6 i. V. m. § 1 Abs. 9 BauNVO im Plangebiet ausgeschlossen:

- Spiel- und Automatenhallen
- Wettbüros (kerngebietstypisch und nicht kerngebietstypisch)
- Sexkinos
- Swinger Clubs
- Nachtlokale mit erotischem Schwerpunkt.

Vergnügungsstätten aus dem Bereich Freizeit/Kultur bleiben weiterhin
ausnahmsweise zulässig. Darunter fallen:

- Diskotheken
- Multiplexkinos
- Hochzeitssäle

Bordelle sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 9 BauNVO
ausgeschlossen.

Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Bepflanzung: 18 Bäume, 22 Heister
Verdichtung mit Sträuchern

Bepflanzung: 14 Bäume, 9 Heister
Verdichtung mit Sträuchern
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I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes
zwischen der Schwerter- ,Turm- und Kleine Straße
1. Änderung nach § 13 BauGB

Maß der baulichen Nutzung
( § 9 Abs.1  Nr.1 BauGB  sowie § 16 BauNVO)

Geschoßflächenzahl (GFZ) als Höchstmaß

0,8 Grundflächenzahl   (GRZ)

II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Stellung der baulichen Anlagen
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

o Offene Bauweise

Baugrenze

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1  Nr. 11 und  Abs. 6 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1  Nr. 15 und  Abs. 6  BauGB)

Grünflächen (öffentlich)

Parkanlage

Grünflächen (privat)

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25  und  Abs. 6  BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und Abs. 6  BauGB)                    (siehe textliche Festsetzungen 1 und 2)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes
(§  9  Abs. 7 BauGB)

Die tatsächlich überbaubaren Grundstücksflächen ergeben sich unter Berück -
sichtigung der Vorschriften über Abstandsflächen (§ 6 BauONRW).
Im Einzelfall darf jedoch der bebaubare Grundstücksanteil der Baugrundstücke (die
zulässige Grundfläche) entsprechend dem festgesetzten Maß der baulichen Nutzung
nicht überschritten werden.

Die Art, das Maß der baulichen Nutzung und die Bauweise sind, soweit sie festgesetzt
werden, in einer Nutzungsschablone dargestellt.

PRIVAT

Zweckbestimmung :

Straßenverkehrsflächen

(§ 9 Abs.1 Nr.1 des Baugesetzbuches -BauGB-, §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

Art der baulichen Nutzung

Zeichenerklärung
Festsetzungen    (§ 9 Abs. 1, 2, 3  und 7 BauGB)

Bauweise - Baulinien - Baugrenzen

Sonstige Festsetzungen

1,2

GE

Vorhandene Gebäude

Vorhandene Böschung

Flurstücksgrenze mit Vermarkung

Mauer

Stützmauer

Bestand und sonstige Darstellungen
                                                (keine Festsetzungen)
Bemerkung
Die verwendeten Zeichen und Signaturen entsprechen, soweit nicht besonders dargestellt, dem
ALKIS-Signaturen-Katalog NRW

siehe textliche Festsetzung1

Art der
baul. Nutzg.

Grundfl.-
zahl

Zahl der
Vollgesch.

Geschoßfl.-
zahl

Bauweise

z. B.

0,8 1,2
GE

oII

Reine Wohngebiete
(§ 3 BauNVO)

WR

Gewerbegebiete
(§ 8 BauNVO) siehe textliche Festsetzungen

Flächen für die Landwirtschaft und Wald
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6  BauGB)

Flächen für Wald

P 1 Festgesetzte ETRS 89 / UTM 32 Koordinaten
P1   = 32392948,64 / 5694071,21
P2   = 32392955,22 / 5694084,99
P3   = 32392944,05 / 5694127,37
P4   = 32392935,55 / 5694150,87
P5   = 32392926,18 / 5694172,13
P6   = 32392916,60 / 5694167,64
P7   = 32392903,15 / 5694196,37
P8   = 32392912,17 / 5694200,73
P9   = 32392852,79 / 5694448,49
P10 = 32392850,51 / 5694458,12
P11 = 32392844,82 / 5694474,38
P12 = 32392811,45 / 5694503,72
P13 = 32392828,22 / 5694505,84

Rechtsgrundlagen
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666  /  SGV.NRW.  2023),
zuletzt geändert  durch Gesetz vom 01. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353),

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. September 2021
(BGBl. I S. 4147, 1809),

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz vom
18. August  2021 (BGBl. I S. 3908),

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018) vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 14. September 2021  (GV. NRW. S. 1086),

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I
S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802),

in der jeweils gültigen Fassung.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802).

Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz -
PlanSiG) vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 353).

I. Nachtragssatzung zum Bebauungsplan
Nr. 3/63 des Geländes zwischen der
Schwerter- ,Turm- und Kleine Straße
1. Änderung nach § 13 BauGB

1. Ausfertigung

Entgegenstehende Festsetzungen
Mit dem Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes sind die
entgegenstehenden Festsetzungen des für dieses Plangebiet bisher
maßgeblichen Bebauungsplanes "I. Nachtragssatzung zum
Bebauungsplan Nr. 3/63 des Geländes zwischen der Schwerter- ,Turm-
und Kleine Straße" unwirksam. Dasselbe gilt für die Festsetzungen
weiterer Pläne und Satzungen, die für das Plangebiet in früherer Zeit
bestanden haben. Die Festsetzungen des neuen Bebauungsplanes
gelten uneingeschränkt.

Stand der Planunterlagen:

Liegenschaftskataster    2021

Maßstab  1:1000

Für die städtebauliche Planung:

Hagen, __________

Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 der Plan-
zeichenverordnung.

Die Festlegung der städtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig.

Hagen, __________
Fachbereich Geoinformation und

Liegenschaftskataster

Dipl. Ing.

Ltd. Städt. Vermessungsdirektorin

STADT HAGEN
Der Oberbürgermeister

Im Auftrag:

Hagen, __________

Es wird bescheinigt, dass der Rat der Stadt Hagen am 14.12.2017
nach § 2  Abs. 1  Baugesetzbuch  die  Aufstellung  dieses Planes
beschlossen hat.
Der Beschluss wurde am 05.01.2018 ortsüblich bekannt gemacht.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch
erfolgte vom 01.02.2021 bis zum 12.02.2021 durch öffentliche
Unterrichtung und Erörterung. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte
am 22.01.2021.

Hagen, __________ STADT HAGEN
Der Oberbürgermeister

Im Auftrag:

Schriftführer

Hagen, __________

Der Rat der Stadt Hagen hat am  _________  nach § 3 Abs. 2
Baugesetzbuch diesen Bebauungsplan - Entwurf beschlossen.

Hagen, __________

Dieser Bebauungsplan - Entwurf und die Begründung haben nach
§ 3 Abs. 2  Baugesetzbuch vom  __________  bis __________
einschließlich öffentlich ausgelegen. Die ortsübliche Bekanntmachung
erfolgte am  ____________ .

STADT HAGEN
Der Oberbürgermeister

Im Auftrag:

Hagen, __________

Der  Rat  der  Stadt  Hagen  hat  am  ____________ nach  §§ 10 und 13
Baugesetzbuch diesen Bebauungsplan als Satzung beschlossen.

Oberbürgermeister Schriftführer

Hagen, __________

Der Beschluss gem.  § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch ist nach
§ 10 Abs. 3 Baugesetzbuch ortsüblich am ______________
bekannt gemacht worden.

Hierbei wurde darauf hingewiesen, wo der Bebauungsplan und die
Begründung eingesehen werden können.

STADT HAGEN
Der Oberbürgermeister

Im Auftrag:

Fachbereich Stadtentwicklung, -planung
und Bauordnung
Dipl.  Ing.  Arch.

Ltd. Städt. Baudirektorin

Vorstandsbereich für
Stadtentwicklung, Bauen und Sport

Dipl.  Ing.

Techn. Beigeordneter

Diese Ausfertigung stimmt mit der digital erstellten Ausfertigung

Oberbürgermeister
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